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3. Durch Heirat rait einem Ausländer, falls sie auf das Schweizerbürger-
recht verzichtet. Das Patrizialgesetz trägt der erfolgten Abänderung
des schweizerischen Bürgerrechtsgesetzes Rechnung und räumt die
gleiche Vergünstigung ein: jede Frau, welche bei Heirat mit einem
Ausländer ihr Schweizerbürgerrecht beibehält, bewahrt damit auch
ihre Patrizialrechte.
Das letztes Jahr in Kraft getretene Patrizialgesetz gibt in Artikel 127

jeder Frau, die durch Heirat ihre Patrizialrechte verlor, die tessini-
sehe Kantonszugehörigkeit jedoch besass oder sie vor Inkrafttreten
des neuen Gesetzes wieder erworben hatte, die Möglichkeit, sich in
die Patrizialrechte ihres ledigen Standes zurückzugliedern.

Somit ergibt sich folgende rechtliche Situation: heiratet die Tessinerin
einen Ausländer und behält ihr Schweizerbürgerrecht bei, bleibt sie Patri-
zierin; heiratet sie jedoch einen Eidgenossen eines andern Kantons, ver-
liert sie die Patrizialrechte.

Die glücklichen Tessinerinnen, die ein Patrizier-Bürgerrecht besit-
zen, machen von ihren Rechten Gebrauch und üben die damit verbünde-
nen Pflichten gewissenhaft aus; die Geschichte der Patrizierinnen von
Corazrao verdient in diesem Zusammenhang in Erinnerung gerufen zu
werden: eine ausländische Firma wollte einen einzigartig schönen Kasta-
nienhain erwerben, der sich von der Gemeinde bis auf den Bernardino-
berg zieht. Die Patrizialgemeinde wurde einberufen. Das klingende An-
gebot hätte jedem einzelnen Patrizier eine recht ansehnliche Summe Geld
eingetragen. Entsprechend dem Antrag der Vorsitzenden, die das Präsi-
dium inne hatte, wurde durch die Mehrheitsstimmen der Patrizierinnen
ein Verkauf dieses Landes abgelehnt.

Innerhalb der Patrizialgemeinde besteht übrigens vollständige Gleich-
heit für Mann und Frau, beide sind für alle Aemter wählbar.

Dego/i

Fraucnslimmrecht in Persien
T'e&ewz«, 7. Tkhsirz. «g. (iRewierj) Die persische Regierung veröffent-

lichte am Samstag einen Erlass, wonach die persischen Frauen das
Stimmrecht erhalten und auch Kandidatinnen für die bevorstehenden
Wahlen ins Parlament stellen können. Der Erlass muss 7zoc/? row <7er

Kammer ratifiziert werden. Im Januar durften 271 179 Frauen zum Re-
formprogramm des Schahs inoffiziell Stellung nehmen. Ihre Stimmen
wurden jedoch nicht mitgezählt. Der Schah hatte aber am vergangenen
Mittwoch erklärt, die Frauen würden das Stimmrecht als Belohnung da-
für erhalten, dass sie in sozialen Fragen mit den Männern Schulter an
Schulter tätig gewesen seien.

Der Beschluss hat als bisher energischster Schlag der Regierung
gegen die Vorherrschaft der Mzäz/m zu gelten, die sich der vom Schah

durchgeführten Landreform und der Teilnahme von Frauen in sozialen
Angelegenheiten widersetzen.

4


	Frauenstimmrecht in Persien

